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Selbsteinschätzung:   Infektionsrisiko und Einstufung als Kontaktperson  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses allgemeine Schema dient zur Orientierung, ersetzt aber nicht die Einzelfallbetrachtung durch das 

Gesundheitsamt, das unter Einbeziehung der individuellen Umstände auch zu einer anderen Einschätzung 

kommen kann. 

Kennen Sie eine Person, die positiv auf  

COVID-19 getestet wurde? 

Haben Sie sich in der Zeit, in 

der die Person krank war oder 

maximal 2 Tage vor Beginn der 

ersten Symptome oder 

maximal 2 Tage vor dem Test 

in ihrer Nähe befunden?  

Waren Sie länger als 10 

Minuten mit der Person 

zusammen (Abstand unter 1,5 

Meter), ohne dass Sie beide 

eine medizinische oder FFP2-

Maske getragen haben? 

 

oder 
 

Haben Sie mit einer Person 

gesprochen (Abstand unter 1,5 

Meter), ohne dass Sie beide 

eine medizinische oder FFP2-

Maske getragen haben?  

 

oder 
 

Haben Sie sich gemeinsam in 

einem geschlossenen Raum 

länger als 10 Minuten 

aufgehalten, ohne dass dieser 

gründlich über offene Fenster 

oder Türen gelüftet war? 

(gilt auch, wenn Schutzmasken 

getragen wurden) 

 
 

 

Eine Person, mit der Sie 

Kontakt hatten, hat sich in der 

Nähe einer positiv getesteten 

Person aufgehalten? 

Hat Ihre Kontaktperson 

Symptome?  

Die Kontaktperson gilt als 

vermutlich infiziert. Sie sollte 

die Corona-Verordnung 

Absonderung beachten und 

sich an ihren Hausarzt wenden. 
. 

Sie selbst sollten abwarten, ob 

diese Person positiv getestet 

wird. Halten Sie beim Warten 

auf das Ergebnis die soziale 

Distanz ein. Bei Auftreten von 

Symptomen melden Sie sich 

bei Ihrem Hausarzt. 

Einstufung als  

„enge Kontaktperson" 

Nein 

Sie werden nicht als 

Kontaktperson 

eingestuft. Halten Sie 

dennoch die soziale 

Distanz ein. 

Starten Sie dieses 

Schema erneut. 

Für Sie gilt die Corona-

Verordnung Absonderung.  

Sie müssen sich in 

Quarantäne begeben. Bei 

Auftreten von Symptomen 

melden Sie sich bei Ihrem 

Hausarzt. 

Nein 

Nein Sie werden nicht als 

Kontaktperson 

eingestuft. Halten Sie 

dennoch die soziale 

Distanz ein. 

Sie werden nicht als 

Kontaktperson 

eingestuft. Halten Sie 

dennoch die soziale 

Distanz ein. 

Test 

negativ 

Test 

positiv 

Sie hatten keinen 

Kontakt zu einer 

positiv getesteten 

Person, aber haben 

trotzdem Symptome 

(Fieber, Schnupfen, 

Kopf- und 

Gliederschmerzen, 

Halsweh, Husten, 

Durchfall)?  
 

Wenden Sie sich an 

Ihren Hausarzt. 

Ja 

Nein 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Nein 

Sie werden nicht als 

Kontaktperson 

eingestuft. Halten Sie 

dennoch die soziale 

Distanz ein. 

Hinweis zur Quarantäne:  
 

Sollten Sie sich aufgrund eines 

Verdachtsfalls bereits vorsorglich 

häuslich abgesondert haben, 

geben Sie dies unbedingt bei der 

Ermittlung des Gesundheitsamtes 

an. Bei einer folgenden 

Quarantäneanordnung kann auch 

für diesen Zeitraum eine 

Quarantänebescheinigung 

ausgestellt werden. 
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